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Mil Hschfürstl. Markgräflich « Badischem gnädigstem Privileg!».

Paris , vom rs . <vct.
i Frau von Orbelm dahier ist so glücklich gewesen,
jias Quecksilber zu fixiren , daß es sich schmelzen laßt ,
stie anders Metall, ohne einen Bcysatz einer andern
»elastischen Substanz und das heftigste Feuer gibt
hm nichts von seiner Volatilität wieder. Das Ver.
chren ist so einfach, daß in weniger als einer Stunde
ie ganze Operation zu Ende ist.

Erlang , vom 25 <vct.
Ein von uns unverbürgtes Gerücht sagt , dieRußi-

ihe Mvnarchinn habe de- Kayscrs Majestät 25000
sohlvrrilrene und gutgekleidete Kalmücken geschenkt ,mi erwarte sie zu Temeswar und würde sie längst der
rau und der Dona » esiiquartieren .
iertscyung des Lays. Lönigl . und Rönigl - Preus-

sischen Manifest« , vom , 2 Gcr.
! Die aus dieser Aufklärung fließenden Unmittelbaren' olgcn stellen sich von selbst dar , so wie auch dadurch

- isbcsondrc offenbar wird , daß der Pavische Vertrag
licht von dem ganzen damaligen Hans Bayern und

cht für alle seine damalige und künftige Besitzungen
^ geschlossen worden.
Es bleibt demnach nur noch die nähere Untersuchung

»§ in der Königl . Preußis. Erklärung ausgestellten
Mes übrig : daß die Pfälzischen Hausverträge die-
«1 Haus alle Veräußerung und namentlich jeden
Mansch seiner Staaten verbiete.
rDer vierzehnte Artikel des Hansvcrtrags vom 2ö.«ruar 1771 lautet von Wort zu Wort folgcnderge-

,,Damit aber die unter der Erbeinigung begriffne
Lande und Leute unveräußerlich in jedem Haus zu«

» sammen verbleiben und erhalten werden , gleich wie
„ in dem Pavischenund andern Hausverträgen darauf
,, gedacht worden ist,' auch dieFideicommiß und Erb-
» ktnigungs - Eigenschaft von sechsten mit sich bringt ,» daß außer den Nschfällen oder Verschaffung„ bessern Nutzens wegen Veräußerung und Verpsim -
„ düng Platz haben , so solle es auch künftig also de-
» obachtet werden und wenn ein Theil aus verstände -
» nenUrsachen veranlasset , oder gezwungen würde ,„ dem andern Theil nicht nur das Vorkaufsrecht ,,, sondern auch der Einstand gebühren . «

Cs erhellet hieraus jonnenklar , daß die Hausverträ¬
ge dem Hause Pfalz alle Veräußerung auch des klein¬
sten Thrils seiner Staaten keineswegs verbieten.

Daß durch die Hausvcrträge die sämmtiichen Be¬
sitzungen dieses Hauses eben so wenig mit einem ewi >
gen und schlechterdings unveräußerlichen Lideicom¬mis belegt sind.

Daß vielmehr die Veräußerungsbefugnißin Noch¬fällen oder zur Verschaffung bessern Nutzens in
gedachten Hausverträgen ausdrücklich festgesetzt undin diesem beschränkten Verstand , als ein Rccht er¬
kannt wird , welches die 5'deicommiß und Erbei,li«
gnngS - Eigenschaft von selbst mit sich bringt.Wenn demnach die Bayerische» Hausverträge in
Noch oder !olchen 8äUen , wo besserer Nutzen ver¬
schafft werden kann , die Veräußerung oder Verpfän,
düng erlauben und nur den Haus Agnaten das Vor¬
kaufs und Einstandsrccht zugestehen , so müssen sie jain eben diesen Fällen einen Austausch um so mehr
gestatten , da solcher nach tseiner Natur vvraussetzt ,
haß Land und Leut für Land und Leut- und nicht für
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- loßeS baaveS Gew gegeben werden ^ welches letztre ,
wenn es auch auf der stelle bessern Nutzen bringen
dürfte , dennoch immer der möglichen Gefahr einer
dereinstige» Vcrfplitterung oder Verminderung seines
blos relativen Werths ausgesetzt bleibt.

* Da jedoch Se . König !. Majestät im Jänner dieses
Iahps vom Herrn Herzog von Zweybrücken vernom¬
men haben , daß der Wiener Hof, ohngeachtct so wich¬
tiger Betrachtungen, dem Herzog dennoch den Antrag
eines Umtausches von ganz Bayern , der Oberpfalz
und den Herzoglhümern Neubucg und Sulzbach , ge¬
gen einen Theil der Ocstcrreichische» Niederlande habe
machet » lassen , so hat der König nicht gesäumt , sem«
Besorgnisse hierüber der Rußischen Kayserinn Majestät
als Garant des Teschner Friedens zu eröffnen. D .e
Antwort , welche der Kayserinn Majestät durch Ihre « '
Minister , Fürsten Dolgorucki , dem König erlheilen
lassen , nämlich : »daß nach der abschlägigen Antwort
des Herzogs von Zweybrücken , von diesem Umtausch
keine Frage mehr scy , « würde Be . Majestät haben
beruhigen können , wenn Sie sich von den Gesin¬
nungen des Wiener Hofs hatten hinlänglich versichert
halten können. *

Was man hier von der Antwort Ihrer Rußisch
Kayserl . Majestät anführt , ist so beschaffen , daß man
für nöthig erachtet , solche nach ihrem buchstäblichen
Innhalt hier vorzulegen.

Sie lautet von Wort zu Wort folgendergestalt :
„ Ihre Kayserliche Majestät könnte nicht umhin , dem
König die Bemerkung zu machen : daß , nachdem der
Vorschlag des Tausches einerseits dem freywilligenEin-
»rrständniß der theilhabenden Partheyen unterzogen ,
andrerseits auf unläugbare Voriheile gegründet ward ,
welche des Kaysers Majestät dem Pfälzischen Haus
durch ein beträchtliches Opfer an Einkünften zudachtc,
die Kayserinn keineswegs gegen Ihre atffyabende Ver¬
bindlichkeiten zu handeln glauben könnte , wenn Sie
auf der einen Seite Ihren AUiereen, auf der andern
Ihren Schutzgrnosscn in Zustandbringung eines beyden
Theilen vorthrilhaft scheinenden und dem Bestand der
übernommnsn Garantie in keinem Stück nachrhciligen
Vorhabens gra">e auf eben die Art behtlsuch wäre , auf
welche Sie Sich bcyAbschließungdes Teschner Friedens
durch Eintrelung Ihrer gütlichen Verwendung zu Gun¬
sten Sr . Preußischen Maiestär und für die Vereini -
g mg der zwey Marggrafthümer mit der Churbran-
dchdurgischen Primogenitur benommen hatte . ,,
- 'H Allein , dieser Hof hat nicht nur durch seine in die¬
sem Jahr gemachten Schrille , sondern auch durch das
System , welchem derselbe ununterbrochen gefolgt ist ,
zu demiich bewiesen, daß selber nicht über sich gewin¬
nen könne , chieDbsichl einer frühen, oder später !, Er¬
werbung des HerzogihMsBayem gänzlich aufzugeben.*

Wie die in di .' sem Jahr gemachten Schritte sind be¬
schaffen gewesen , hat der K . Preußische Hof auS der
so eben angeführten Rußisch Kayscrl . Antwort schon
im Monat Fedr. deutlich ersehen können." Nachdem der Wiener Hof in seinen erstenCircnlar -
erklärungen die Wirklichkeit dieser,Absicht verheil hat ,
so versichert zwar selber in seinen tetzdcrn , nach dem .
Vorgang des Rußischen Hofs , „ daß er nie an einen ,
gewaltsamen oder erzwuugncg Umtausch von Bayern
gedacht habe, noch jemals daran denken werde . « *

Ohugoaehtet der Berliner Hof vorhin erwiesner,nas¬
sen bereits im Monat Febr. von Ihrer Rußisch - Kay- .
secl . Majestät über die eigentliche und wahrhafte Be- !
schaffenhell des Auörauschantrags unterrichtet worden ,wurde gleichwohl bald darauf nicht nur in ganz s
Deutschland , sondern auch '

bey vielen andern Hofen
verbreitet,, , daß von . Sr . Kmfferl. -Mazcstät gewalt¬
same Austausch - Säcularisations - und sonstige zum
Umsturz der Wchsyerfassumz abziesendr Projeete im
Schild geführt 'wkrd'en .

Es war also von Selten des K. -K. Hofs keine Ver¬
hehlung der Würklichkcit des geschchneir Austauschan¬
trags , sondern nichts mehr und nichts weniger als die
Bestätigung der rcmsten Wahrheit , da seinen sämmt -
lichen Ministern aufgetragen wurde , aller Orten zu er,
klären , daß Se. Kayscrl . Majestät die Ihnen aufge-
bürdetcn Absichten nie gehabt , noch dermalen haben ,
noch jemals haben werden.

"Wein , diese Unterscheidung zwischen einem frcywil-
ligen und erzwungenen Umtausch zeigt . genügtich , daß
der Wiener Hof einen Umtausch von Bayern noch im¬
mer für möglich hält."

Was cs mit dieser Unterscheidung eines erzwunanen
oder freywilligcn Umtauschs für eine Beschaffenheit
hat und daß zu solcher durch gedachte Ausstrcuunaen
die unmittelbare Veranlassung gegeben worden , erhellt

, aus dem Vorangcführtcn lonnenklar . Wie man aber
dem Wiener Hof sogar auch die blost Idee der Mög¬
lichkeit eines Umrauschs von Bayern gleichsam zum
Verbrechen machen könne , übersteigt alle Begriffe .

Bey so vielen in altern , Mittlern und neu . rn Zeiten
vor Augen liegenden Beyspielcn thcils wirklich bewerk¬
stelligter , thcils in Antrag gebrachter , theüs selbst ge¬
genwärtig in Unterhanvlung stehender Dcur,chcr Län-
dcrverlauschtmgen , hat der K . K Hof sich nie ver¬
stellen können und kann es noch nicht , .daß allein der
Austausch von Bayer » schlechterdings unmöglich M
nicht einmal der Gedanke einer dicsfäliigeii Möglichkeit
ihm erlaubt seyn sollte .

"Diese an sich selbst schon sehr starke Dermuthrmg
bestätigt sich nur zu viel durch die Behauptung des
Wiener Hofs ., daß dem Hauß Pfalz nach dem Baad-
uer Frieden die völlige Freyhest zustchet , seine Stag-
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ten zu vertausche«. Es ist wahr , daß in dem i8ten
Artikel dieses Friedens , wenn das Haus Bayern zu¬
träglich fände , einigen Umtausch seiner Staaten ge¬
gen andre vorzunehnren , Se . allerchristlichste Majestät
versprochen haben , sich Uesem Umtausch nicht zu w >- .
versetzen . Allein , es ergebt sich deutlich aus dem
wörtlichen Innhalt des nämvchen Artikels , daß die
contrahirenden Theile nur geglaubt haben , dem Hauß
Bayern einen seinem Interesse gemäßen Partialum¬
tausch einiger Länder oder Bezirke m erlauben und
man hat damals ganz gewiß an den , gänzlichen Um¬
tausch eines großen Chursurstcnthums rud Neichsle-
hens weder gedacht , noch denken können , welches sich
unter der Verordnung der goldnen Bulle bcfmd , folg¬
lich keiner solchen Veränderung fähig war , »>s wo¬
durch der wesentlichen Verfassung des Churfürstll Col¬
legiums würde zu nahe getreten , ja selbst das ganze
Reichssystem zerrüttet worden seyn . *

Schon bey Gelegenheit der letzten Bayerschc » Erb¬
folge hat der K . K . Hof behauptet , daß in dem Vaa -
denschen Frieden dem Hauß Bayern die unbeschränkte
Freyheit , einen Austausch seiner Länder gegen andre
vornehmen zu können / fcyerlich bedungen worden .
Hierauf hat der Berliner Hof in seiner Beantwortung
der zu Wien im Druck herausgekommnen Hauptschrift
folgendes Seite isk von Wort zu Wort crwledert :

Der Baadner Frieden , hat zwar dem Hauß
Bayern , die Erlaubniß crtheilt , seine Staaten zu ver¬
tauschen , aber nicht dergestalt , daß einzelne Mitglieder
tneses Hauses solches ohne Zuziehen der übrigen thun
konnten und der Pavische Vertrag hat dem Hauß
Bayern alles Verwechseln oder Vertausche» gänzlich
verboten , welches wenigstens ohne Einwilligung des
ganzenHanscs nicht wieder aufgehoben werden kann .«*

DaS nämliche wird in eben dieser Beantwortung
Seite i7y mit folgenden Worten wiederhohlt :
,
' *cc In dem Tractat von Pavla ist , den einzelnen

Mitgliedern des Hauses Psalzbaycrn verboten , von ih.
ren Herrschaften nichts zu verwechseln oder zu vertäu,
scheu . Dieses ist im Baadenschen Frieden nicht nach-
gegeben , sondern es steht in dessen ixten Artikel : 6
ciomus Zacstiea L fua Integra rellitutjonc aliguLM l 'cs-
tuum kuorum cum alias pormuMtioiiem rebus suis
vonvcnire autamarct , äe cum sticra reZia NageÜss
cirrilkianisisimä vüiil »blkaculi mÜLie-t. Hier ist eigent¬
lich NM die Einwilligung der Krone Frankreich
ansbedunW und es folgt nur aus diesem
Artikel, io wie cs sich von selbst versteht ,
daß das ganze

' Haus Bayern , wenn cs will , seine
Staaten vertauschen könne , nicht aber , bas es vertau¬
schen müsse , noch auch , daß desselben einzelne Mitglie¬
der solches thun können. «*

Mir dem wörtlichen Innhalt dieser .damaiigenAcuße -

rung » es K. Pr . Hofs vergleiche man nun die ge«
ge »wattige Sprache desselben : Im Jahr 178z . ver¬
bietet der Vergleich von Pavia allen Anstausch und
sonstige Veräußerung so gar des geringste» Theils der
Baycrschen Staaten schlechterdings und dergestalt daß
dwscs Verbot , auch mit Einwilligung des ganzen
Hauses, nicht mehr aufgehoben werden kann . Im
Jahr 1778 war dessen Aufhebung dem ganzen Haus
noch erlaubt und nur den einzelnen Mitgliedern des¬
selben verboten. . Im Jahr 1785 zeigt sich selbst aus
dem wörtlichen Innhalt des ixten Art . des Baadner
Friedens, deutlich daß die kontrahierenden Theile dem
Haus Bayern nichts anders als einen seinem Interesse
etwa gemäßen Particalumtausch eimgcrLänder und Be¬
zirke gestalten wollten und daß inan damals an den
gänzlichen Umtausch eines grosenKuhrfürstenthumS und
Reichslehns ganz gewiß weder gedacht , noch
hat denken - tönncn . Im Jahr 1778 halber
Baadenfche Friede dem Haus Bayern nicht nur
'
die Erlaubnis ertheilt , mit Einwilligung aller
G^ der desselben , seine Staaten zu vertauschen, son¬
dern cs verstand sich damals von selbst , daß das ganze
Hauß Bayern , wenn es will , seine Staaten vertau¬
schen köm .-. Im Jahr 1785 . wird gradezu behauptet,
daß nian avf den gänzlichen. Umtausch eines großen
Churfurstenthums nicht hat denken können , welches sich
unter der Verordnung der goldnen Bulle befand , folg¬
lich keiner jvlchen Veränderung fähig war. ImJahr 1778 wird eing- standen , daß man hierauf nicht
nur habe denken könne» , sondern daß man hieratlf
wirklich gedacht und an der Thunlichkeit einer solchen
Veränderung keineswegs gezweifelt habe. Im Jahr
1785 . wird vorgegeben , daß r„rch cim so beschaffne
Veränderung der wesentlichen Verfassung des Chur̂.
furstl . Collegiums würde zu nahe Lttreteii , ja selbstdas ganze Reichssystem zerrüttet morde» seyn . Das
Eingeständniß im Jahr 1778 legt hingegen den hand¬
greiflichen Beweis dar , daß dem gesamimen Reich
und allen Ständen desselben die gegenwärtig vorge-
spiegelten Bedenken und Folgen nicht einmal im Traum
beygefallen seyn wüßten , als sie durch einhellige Stim¬
men den Baadner Frieden , Und namentlich dessen
itzten Artikel fcyerlich ratificirten , eben dadurch aber
den Amtausch zum voraus bestätigten , der mit Ein¬
willigung des ganzen Hauses Pfalzbayern in Ansehung
seinerSraaten überkurz oder lang beliebt werden dürste .

Allen diesen auf die selbst eigne wörtliche Eingeständ¬
niß des K. Pr . Hofs gegründeten Beweisen , will man
noch zum Ucberflnß eine nähere Zergliederung der hier
angeführten Einwendungen beyfügen . Sie bestehen
darum : baß die Comrahente » des Baadner Friedens
auf einen Totalauslauscd von Bayern weder gedacht
haben , noch haben denken können.
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Daß fle hieraüf nicht gedacht haben , will dadurchbewiesen werden , weil selbst aus dem wörtlichenInnhalkdes iZlcn Art . des BaadnerFriedens klar erhellet,baß diecontrahirendenTheile dem Hause Bayern nichts andersals einen seinem Interesse etwa gemäßen Partialum -ransch einiger Länder und Bezirke gestatten wollten . „Daß sie hierauf nicht haben denken können, will dar,aus gefolgert werden , weil es hier um ein grosrs Chur-fürstenthiim und Reichslehn zu thun ist , welches sichunter der Verordnung der goldnrn Bnlle befindet, folg¬lich keiner solchen Berändrung fähig war.Was die Contrahenten bcy irgend einem Tractats -Ar-tikel gedacht oder nicht gedacht haben und was eigent¬lich ihre Absicht war , ist eine Thatsache , welche , wenndie Worte wirklich zu irgend einem Zweifel Anlaß gebentollten , mit Zuverläßigkeit einzig und allein aus der

Geschichte der gepflogneu Unterhandlungen aufgeklärtwerden kann .
Eben diese Geschichte der diesfdllsigen Friedenshand¬lung und die hierüber vorhanduen Akten bestätigen nunauf das deutlichste:
st Daß der damalige in die Acht erklärte undscivcrLänder in Deutschland entsezte Chmfürst nach Bayern

schlechterdings nicht zurückkehren wollt« und da/ sehn¬
lichste Verlangen nach dem Besitz der Niederlande trug.st

st Daß eben hieraus die unmittelbare Veranlassungund die einzige Brwegursache herznleiren ist , warumdamals , als endlich die WibcrcinscMg des Churfür¬
sten in seine Laude , jedoch ohne alle sonstige Entschädi¬
gung entschieden worden , verschone Austauschungs -
projckte bald für ganz Bayer» und die Oberpfalz,bald für den größten Theit dieser Lande auf das Tapet
gebrach ! wurden , st

st Daß man icdoch herüber sogleich nicht einig wer¬
den konnte , wegen der Berichtigung dieses einzelnen
Gegenstandes aber den ganzen dringenden Friedrnsschluß«icht aufhalten » -allte. st

,, Daß ma» daher , um eines mit dem andern nach
Thunlichkeir zu vereinbaren , di« freye Ausrauschbesugniß
indem ibken Artikel ein für allemal vestsctzte, die Art und
Weise dieses Austausches aber der Willkühr und dem
Gvtbeßnden des betreffenden Theils übertics . ,,Zu diesem Ende wurde dem ersten Friedensvrojektund zwar .dem rosten Artikel desselben , die Clausci bcy-
gc setzt ; 81 IMeäkeur äs Laviere , ô rres ion retadüf.wtÄl, trouve , geLil iui oonvienne äe
«juei^ue cltsn^ement äe kes etak conkre ck'autre» 1eRyi tres estretisn ne oppokera pas.

Nach dem Ausdruck : 6 i'Lleökeur, hätte der billige
Aivelfe ! entstehen können , ob dieses freye Austauschrechtfür den damaligen Chnrfürsten nur blos persönlich, oder
auch für alle feine Nachfolger bestimmt sey.

Um diesem Zweifel vorzubcugen und die eigentliche
Absicht für das Wer « klar auszMücken,ist der Me

Artikel des Raftädtischen und der i8te Artikel desBaad-
ner Friedens- Instruments ( so wie schön oben gedacht )
abgefaßk worden .

Der vorerwähnte Hergang und Zusammenhang der
damaligen Unterhandlungen sown'

, als selbst der damit
verglichene wörtliche Inhalt des iZten^ Artikels , setzt
den wayrenSinn » . Verstand desselben ausser allcnZweifcl .

Erwähnter Artikel sag ! n 'cht , st la moison äe Laviere
trouve , gu 'ii iui conv ^nne de lairs ua edimAemsut äe

«»L äe les Li äonius LavLrieli permuta-
trorem luorum ÜLtuum rebus 5uir co „-
venire uutumsree. Sondern er sagt : 8i la tusilou äe
Laviere krou 'e , gu 'il iui convienne äs iäire
cLMrFSE».'' äe ies Ltats , st»,
taum taoiam .

Was die w«itre Einwendungchetrifft , das die Con-
trahe»«'en desBaadner Friedens , wenn sie auch gewollt,ans die Gestattung eines Austausches von ganz Bay¬
ern nicht einmal hätten denken können , so scheint man

sich bey Entwcrfung der Königl . Preußischen Erklä¬
rung nicht erinnert zu haben , daß die Contrahentendes Baadner Friedens einer Veits der Kayser unddas gesammle Reich , andrer Seils der Allerchrist,
lichste König gewesen sind . Nun ist doch wohl außerallem Zweifel , daß jeder Gesetzgeber seine eigne oder
die Gesetze seiner Vorfahren nach Gutbcfinden erwei¬tern , beschränken, abändern oder gar anfheben kann.Was demnach jede gesetzgebende Macht in der ganzenWelt zu thmr befugt ist , muß nvlhwcndig auch der
Kayser und das ganze Reich zu thun befugt seyn . Da
also nach dem wörtlichen Innhalt des Reichs - Gut¬
achtens ä . ä . Augspurg , den 2z . April 1714 der
einhellige Schluß aller drey Reichscollegien dahin ge¬faßt worden , daß von Sr . Kayserl . Mmestät bcy der
Baadner Friedenshandlung auf die zu Rastadr ver¬
zeichne Ton ilioneu der 8riede euch von wegenund in, Namen des gcsammten Reichs rractirt
werden mKchte .Da nun in dem ferner «, Reichsguk-
achten vom y . Oct. 1714 einstimmig geschlossen wor¬
den , daß der zwischen Ihrer Kayscrl . Majestätund dem heiligen Rom . Reich an einem und der
Krone Frankreich an, andern Lhnl , ziBaaden
Unterzeichnete Friede von Kayserl . Majestät un¬tres Reichs wegen zu rmificiren und zu bcstäti,
gen sey , da diese friedliche Ratification den IZ. Oct.
auch wirklich erfolgt ist ; so ergibt sich aus allen diesen
der uniäugdare Schluß , daß der Kayser und daS ge¬
summte Reich ungeachtet der goldncn Bulle und was
immer für andrer widriger älterer Verordnungen dem
Haus Bayern die freye Befugniß, alle seine Besitzun¬
gen , oder einen Theil derselben , nach Belieben zu ver¬
tauschen , haben ertheilen können und solche mittelst deS
bcbungne» und ratifieirten t8ten Artikels auch wirk¬
lich ertheilt haben . (Die Fortsetzung folgt.)
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